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Betr.:   erneuter Auslegungsbeschluss für den B-Plan Nr. 7 "Straße der DSF" der Gemeinde 
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Sitzungsdatum Gremium
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1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Bau und Liegenschaften

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Dabel beschließt auf der heutigen Sitzung die erneute öffentliche Auslegung 
des überarbeiteten Entwurfs des B-Plans Nr. 7 „Straße der DSF“ u. die Träger öffentlicher Belange 
werden über die erneute Offenlage unterrichtet u. zur Stellungnahme aufgefordert.

Begründung: 
Die Gemeinde Dabel hat mit Beschluss vom 10.10.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 
„Straße der DSF“ beschlossen. Der Auslegungsbeschluss für die Offenlage u. die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange wurde am 28.01.2021 gefasst. Beides wurde entsprechend durchgeführt.
Die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange beinhalteten Hinweise u. 
Anregungen, die Änderungen im Entwurf des Bebauungsplans erforderlich machten. Die notwendige 
Überarbeitung ist erfolgt, das städtebauliche Konzept wurde mit der Gemeinde Dabel abgestimmt u. 
die Entwürfe der Planzeichnung u. der Begründung sind entsprechend geändert worden.
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach BauGB ist formal nicht notwendig. Die Vorprüfung nach 
UVPG wurde durchgeführt.
Der Bebauungsplan Nr. 7 „Straße der DSF“ wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 
13 a Abs. 1 BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Die erneute öffentliche Auslegung u. die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist der nächste Verfahrensschritt.

Finanzielle Auswirkungen

Ja ÜPL
Nein X APL

Betrag in €:
Produktsachkonto:
Haushaltsjahr:
Deckungsvorschlag

Anlagen: 
 B-Plan Nr. 7 Planzeichnung
 B-Plan Nr. 7 Begründung
 Städtebaulicher Entwurf
 Abwägung v. 01.06.2021
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1.  Allgemeines 

1.1  Vorbemerkungen 

In dem ehemaligen Wohngebiet in der Straße der DSF wurden nach Nutzungsaufgabe der 

Gebäude durch die Vorbesitzer alle entlang der Straße stehenden Wohnblocks sowie der 

Wohnblock an der L091 zurückgebaut. Drei Gebäude wurden weiter genutzt. Die Nutzung 

des Wohnheims wurde in der Zwischenzeit aufgegeben. In einem Teil des ehemaligen 

Schullandheims befindet sich die Kindertagesstätte “Kunterbunt“ mit einer bestehenden 

Betriebserlaubnis. Hierfür wird das Gebäude brandschutztechnisch ertüchtigt. Für das 

Gebäude des Schlecker-Marktes wurde eine Sondergenehmigung zur Nutzung als 

Zustellstützpunktes der DHL erteilt. 

Das gesamte Wohngebiet ist voll erschlossen und liegt in einem rechtskräftigen 

Flächennutzungsplan. Die noch bestehenden Gebäude wurden durch den Vorhabensträger 

erworben.  

Die Gemeinde Dabel beabsichtigt in Zusammenarbeit mit den Eigentümern der 

Anliegergrundstücke im Wohngebiet an der Straße der DSF ein Wohnbaugebiet zu 

entwickeln. Für das Gebiet existiert derzeit kein Baurecht. Um das Vorhaben zu 

verwirklichen soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 

Hierfür hat die Gemeinde mit dem Investor einen städtebaulichen Vertrag geschlossen, der 

die Gemeinde von allen anfallenden Kosten freistellt. 

 

1.2  Rechtsgrundlagen 

Als Rechtsgrundlagen für den Bebauungsplan gelten: 

a) das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 

(BGBl. I S 2414),  zuletzt geändert durch Art. 2 G vom 8. August 2020; (BGBl. I S. 

1728, 1793) 

b) die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 

November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

c) die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 

Planinhaltes (Planzeichenverordnung  – PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 

1991 I S. 58)die zuletzt durch den Artikel 3 Gesetz zur Umsetzung der RL 
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2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der 

Stadt vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 2253) geändert worden ist. 

d) die Landesbauordnung Mecklenburg Vorpommern (LBauO M-V) vom 15.10.2015, 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.12.2015 (GVOBl. M-V S. 590) 

 

1.3  Planungsgrundlagen 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabel hat auf ihrer Sitzung am 10.10.2019 den 

Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 7 „Straße der DSF“ in 19406 Dabel 

gefasst. 

Als Kartengrundlage dient der Katasterauszug. Die Kartenunterlage entspricht dem 

Karteninhalt des Liegenschaftskatasters. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes besteht aus: 

 Teil A - Planzeichnung im Maßstab 1:1000 mit der Planzeichenerklärung und 

 Teil B - Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan sowie der  

 Verfahrensübersicht. 

Dem Entwurf zum Bebauungsplan wird diese Begründung beigefügt, in der Ziele, Zweck und 

wesentliche Auswirkungen der Planung dargelegt werden. 

 

2.  Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst in der Gemarkung Dabel, Flur 7, die 

Flurstücke 79, 80, 81, 82, 83, 84 und 85. 

Das Plangebiet wird im Norden und im Osten von der Straße Dabel – Wamckow (L 91), im 

Westen von der Straße Dabel – Hohen Pritz und im Süden von Waldflächen begrenzt. 

Der Geltungsbereich ist gemäß § 9 Abs. 7 BauGB und der Planzeichenverordnung (PlanzV 

90) in der Planzeichnung dargestellt. 

Die Fläche beträgt ca 5 ha. 
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Der Geltungsbereich wurde so gefasst, dass die für die Nutzung erforderlichen Flurstücksbe-

reiche mit einbezogen wurden, in denen sich die bebauten und zu beplanenden Flächen 

befinden.  

 

3. Planungsziel 

Die Gemeinde Dabel hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zu einem modernen 

und wirtschaftsstarken Lebensraum entwickelt.  

Eine sehr gut ausbebaute Infrastruktur, wie das modernisierte Straßennetzt oder die 

vergleichsweise gute Anbindung an das Internet, haben die Ansiedlung von über 100 

Gewerbetreiben auch ohne Gewerbegebiet begünstigt. Verbunden damit hat sich das 

Angebot an regionalen Arbeitsplätzen ebenfalls kontinuierlich erhöht, so dass relativ viele 

junge Leute die Gemeinde nicht verlassen mussten. Zudem liegt Dabel im „Pendlerbereich“ 

zu Städten wie Schwerin, Rostock, Wismar, Lübeck und Hamburg.  

Die Bemühungen, die Gemeinde auch als Wohnort für Senioren attraktiv zu machen, wurde 

durch zahlreiche private Träger der Altenpflege unterstützt.  

Die Gemeinde bietet zudem mit der Grundschule und zwei Kindertagesstätten ideale 

Bedingungen für junge Familien.  

Diese günstigen Umstände führten dazu, dass der Bedarf an Wohnraum, dabei vorwiegend 

mit dem Wunsch nach Eigentum, stetig anstieg.  

Die Ressourcen zur Deckung dieses Bedarfs sind jedoch nahezu erschöpft. Daher plant die 

Gemeinde ein Wohngebiet an der Straße der DSF zu etablieren. 

 

4.  Vorgaben übergeordneter Planungen 

Gemäß dem Regionalen Raumordnungsprogramm Westmecklenburg ist die Gemeinde 

Dabel ein Siedlungsschwerpunkt in einem Tourismusentwicklungsraum. Danach soll die 

Wohnbauflächenentwicklung auf den Eigenbedarf ausgerichtet werden.  

Das Plangebiet befindet sich im Südwesten der Gemeinde Dabel. Es wird im Norden und im 

Osten von der Straße Dabel – Wamckow (L 91), im Westen von der Straße Dabel – Hohen 
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Pritz und im Süden von Waldflächen begrenzt. Die Gemeinde Dabel besitzt einen wirksamen 

Flächennutzungsplan, der die Planfläche als Wohnbaufläche ausweist. Mit der 

Wohnbauflächendarstellung im F-Plan entfällt die Genehmigungspflicht des B-Plans. Der B-

Plan wird nach Satzungsbeschluss und erforderlicher Ausfertigung ortsüblich bekannt 

gemacht. 

 

5.  Umweltbericht 

Die Gemeinde Dabel beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 13a BauGB – 

Bebauungspläne der Innenentwicklung. Eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

genannten Schutzgüter ist durch die geplanten Änderungen nicht zu befürchten. 

Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom Umweltbericht nach § 2a BauGB 

wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. 

 

6.  Inhalt des Bebauungsplanes 

6.1  Art und Maß der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung wird der östliche Teil des Plangebiets gemäß § 4 BauNVO als 

allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Der westliche Teil mit seiner vorhandenen Bebauung, 

bestehend aus einem DHL Zustellstützpunkt, einer Kindertagesstätte und einem 

mehrgeschossigen Wohnblock, wird aufgrund der vorhandenen Bebauung gemäß § 4a 

BauNVO als besonderes Wohngebiet festgesetzt. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter 

Grundstücksfläche von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Entsprechend dem 

Planungsziel wird die Grundflächenzahl in dem Allgemeinen Wohngebieten auf 0,3 und in 

den Besonderen Wohngebieten auf 0,6 festgesetzt. 

Die Geschossflächenzahl wird in den Allgemeinen Wohngebieten auf 1,2 und in den 

Besonderen Wohngebieten au f 1,6 festgesetzt. 

Für die Wohngebiete wird die Firsthöhe gemessen ab OK FFB des 1. Vollgeschosses 

festgesetzt.  
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Die vorhandenen Verkehrsflächen werden zur Erschließung des Wohngebietes genutzt und 

entsprechend erweitert. Auf der Verkehrsfläche werden zusätzlich Stellplätze für das 

Wohngebiet angeordnet. 

 

6.2   Bauweise 

Im gesamten Plangebiet wird eine offene Bauweise festgesetzt. Die überbaubare 

Grundstücksfläche ist im Vorhabengebiet durch Baugrenzen definiert. Innerhalb der 

festgesetzten Baugrenzen ist eine variable Anordnung der geplanten Gebäude und Anlagen 

möglich. 

Notwendige Stellplätze und Garagen gem. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im Sinne von 

§ 14 BauNVO wie z.B. Einhausungen von Abfallbehältern sind nur innerhalb der Baugrenzen 

zulässig. 

 

6.3  Verkehrserschließung 

Die verkehrliche Anbindung des Gebietes ist gesichert. Sie erfolgt über die Landstraße L16. 

Neue öffentliche Straßen für die innere Erschließung sind gemäß § 7 Abs. 1 bis 3 StrWG der 

Gemeinde zu widmen. Die Nutzung von Privatstraßen ist durch Eintragung von Rechten zu 

sichern. 

 

6.4  Technische Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung:  

Das Plangebiet wird durch einen Trinkwasseranschluss an die öffentliche Trinkwasserleitung 

angeschlossen. 

Schmutzwasserentsorgung: 

Alle Schmutzwasser Entsorgungsleitungen werden in den öffentlichen Erschließungsflächen  

mit Anschluss an das städtische Abwassernetz verlegt. 
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Niederschlagswasserentsorgung: 

Das Niederschlagswasser von den privaten Baugrundstücken ist, soweit es nicht als 

Brauchwasser verwendet wird, auf den Grundstücken zu versickern, sofern der Baugrund es 

ermöglicht oder es ist über einen Anschluss an die öffentliche Regenwasserkanalisation 

abzuleiten. 

Löschwasserversorgung: 

Die Löschwasserversorgung ist gemäß § 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die 

technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg Vorpommern 

(Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21.12.2015 durch die Gemeinde sicherzustellen. 

Für die Löschwasserentnahmestellen ist zu sichern, dass sie mit Löschfahrzeugen 

ungehindert angefahren werden können und dort zur Wasserentnahme Aufstellung 

genommen werden kann. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Flächen so zu 

befestigen sind, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast von bis zu 10 t und 

einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können. 
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Abwägung 

gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 

 

 

der im Rahmen der öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

vorgebrachten Anregungen und Bedenken. 
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D.  Abwägung der vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

 

  



A. Liste der beteiligten Träger öffentlicher Belange 

Folgende Träger öffentlicher Belange wurden zur Abgabe einer Stellungnahme zum Bebauungsplan 

Nr. 7 „Straße der DSF“ gem. § 4 Abs. 1 BauGB aufgefordert: 

 

Lfd. 

Nr. 

Träger öffentlicher Belange 

(TöB) 

Schreiben vom: Ohne Bedenken 

und Anregungen 

Mit Bedenken 

und Anregungen 

1.  Amt für Raumordnung 02.02.2021 X  

2. Landkreis Ludwigslust-Parchim 

 FD Bauordnung, Straßen- 

und Tiefbau 

02.02.2021  X 

3. Straßenbauamt Schwerin 02.02.2021  X 

4. Landesforst  

Mecklenburg-Vorpommern 

02.02.2021  X 

5. Staatliches Amt für 

Landwirtschaft und Umwelt 

Westmecklenburg 

02.02.2021 X  

6. Landesamt für Umwelt, 

Naturschutz und Geologie M-V 

02.02.2021 X*  

7. Landesamt für innere 

Verwaltung M-V 

02.02.2021 X  

8. Wasser- und Bodenverband 

„Mildenitz-Lübzer Elde“ 

02.02.2021 X  

9. Wemag 02.02.2021  X 

10. Hanse Gas 02.02.2021  X 

11. Telekom 02.02.2021  X 

12. 50 Hertz 02.02.2021 X  

13. Gascade 02.02.2021 X  
X*: es wurden keine Stellungnahmen abgegeben  



B. Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



















Von: toeb@lung.mv-regierung.de

Betreff: 21038, B-Plan der Innenentwicklung Nr. 7 "Straße der DSF" der Gemeinde Dabel

Datum: 24. Februar 2021 um 07:13

An: bruemmer@stadt-sternberg.de

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben.
 
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten
Unterlagen vom 02.02.2021 keine Stellungnahme ab.
 
Um weiteren Verwaltungsaufwand auf beiden Seiten zu vermeiden, bitte ich Sie, von
einer Zusendung des Ergebnisses der Prüfung meiner Stellungnahme mit einem
Auszug aus dem Protokoll der Beschlussfassung der Gemeinde abzusehen.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Im Auftrag
 
Uta Albrecht
 

 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V
Goldberger Straße 12 b
18273 Güstrow
Tel. 03843/777-134
Fax 03843/777-9134

 

Allgemeine Datenschutzinformation:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-

Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden.

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in

Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V). 

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz

mailto:toeb@lung.mv-regierung.de
mailto:bruemmer@stadt-sternberg.de


Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

Stadt Sternberg
Amt für Stadt-und
Am Markt 1
DE-19406 Sternberg

bearbeitet von:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Az:

Schwerin, den

Frank Tonagel
(0385) 588-56268
(0385) 509-56030
geodatenservice@laiv-mv.de
http://www.laiv-mv.de
341 - TOEB202100102

03.02.2021

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: Vorhaben Dabel_Str. der DSF Innenentwicklung

Ihr Zeichen: 3.2.2021

Anlage:   Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schätzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Vermittlung:
Telefax:
Internet:
 

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130









Leitungsauskunft

Amt Sternberger Seenlandschaft
Herr Brümmer
Am Markt 1
19406 Sternberg

HanseGas GmbH
 
Team Sternberg
Rachower Moor 4a
19406 Sternberg
 
leitungsauskunft-mv@
hansegas.com
T 038483-2908-40
F 038483-2908-44
 
12.02.2021

Reg.-Nr.: 419116(bei Rückfragen bitte angeben)

Baumaßnahme: Beteiligung der TÖB gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
zum B-Plan Nr. 7 „Straße der DSF“ der
Gemeinde Dabel

Ort: 19406 Dabel Straße der DSF

Guten Tag,

im angefragten Bereich befinden sich Leitungen der HanseGas GmbH.

Freundliche Grüße

Team Sternberg 

Geschäftsführung:
Kirsten Fust
Dr. Joachim Kabs
Stefan Strobl

Sitz Quickborn
Amtsgericht Pinneberg
HR 12571 PI
St.-Nr. 28/297/25914 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne
Unterschrift gültig. 

HanseGas GmbH 
bei Störungen und Gasgerüchen

0385 - 58 975 075

Tag und Nacht besetzt
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Beigefügt erhalten Sie Pläne mit den Energieleitungen im angefragten Bereich für Ihre
Planungszwecke.

Wichtig für Sie: Alle Angaben zur Lage und Verlegungstiefe sind heute aktuell und könnten sich zum
Zeitpunkt der Bauarbeiten bereits geändert haben. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Pläne nicht an
Dritte wie z. B. eine Baufirma weitergeben. Vor Beginn der Baumaßnahmen muss die Baufirma bitte
separat eine aktualisierte Leitungsauskunft von uns einholen.

Anmerkungen:
Eine Versorgung mit Erdgas ist bei gegebener Wirtschaftlichkeit möglich (Fragen hierzu bitte an
unsere Abteilung Planung, Herrn Massow, unter Telefon-Nr. 03841-62614423).
Vor Beginn der Erschließungsarbeiten ist der Abschluss einer entsprechenden vertraglichen
Vereinbarung erforderlich. Bitte setzen Sie sich dazu rechtzeitig mit uns in Verbindung.

Anlagen:
Merkblatt
Leitungsanfrage
GAS.pdf
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REFERENZEN

ANSPRECHPARTNER

TELEFONNUMMER

DATUM

BETRIFFT

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 

01059 Dresden 

  

 
DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 

Hausanschrift: Technik Niederlassung Ost, Dresdner Str. 78, 01445 Radebeul |  Besucheradresse: Grevesmühlener Str. 36, 19057 Schwerin 

Postanschrift:  Grevesmühlener Str. 36, 19057 Schwerin 

Telefon: +49 331 123-0 | Telefax: +49 331 123-0 | E-Mail: info@telekom.de | Internet: www.telekom.de 

Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 24 858 668, IBAN: DE1759010066 0024858668, SWIFT-BIC: PBNKDEFF 

Aufsichtsrat: Dr. Dirk Wössner (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Maria Stettner, Dagmar Vöckler-Busch 

Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt‐IdNr. DE 814645262 
 

 

 
 

  

1
2

3
 4

5
6

 7
8

9
-0

G
P

 

Sehr geehrter Herr Brümmer, 

 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 

Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 

bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 

entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 

Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Anbei die aktuellen Bestandspläne der Telekommunikationsanlagen der Telekom. Wir bitten Sie, die Ihnen 

überlassene Planunterlage nur für interne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben.  

 

Gegen die o. g. Planung haben wir dann keine Einwände, wenn für die Telekom die erforderlichen 

Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen an ihrem ober- und unterirdischen Kabelnetz jederzeit möglich 

sind und die nachfolgend genannten Auflagen und Hinweise eingehalten werden. 

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

In allen Straßen und Gehwegen (oder ggf. unbefestigten Randstreifen) sind geeignete und ausreichende 

Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 1,0m für die Unterbringung der 

Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen (die Unterbringung der TK-Linien in asphaltierten Straßen 

und Wegen führt erfahrungsgemäß zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Bauausführung sowie der späteren 

Unterhaltung und Erweiterung dieser TK-Linien). 

Amt Sternberger Seenlandschaft 

Am Markt 1 

19406 Sternberg 

 

 

vom 3. Februar 2021 

PTI 23, Ute Glaesel   AZ: PLURAL 274248 / 93811604 / Lfd. Nr. 76 

0385/723-79593,  Ute.Glaesel@telekom.de  

11. Februar 2021 
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Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Neubaugebietes mit 

Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer 

koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. Wir bitten daher 

sicherzustellen, dass 

 für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet die ungehinderte, 

unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege möglich ist, 

 der Erschließungsträger verpflichtet wird, rechtzeitig verlässliche Angaben zum Zeitpunkt der 

Bebauung der Grundstücke sowie der Dimensionierung und Nutzung der Gebäude zu liefern, 

 eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der 

Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau 

und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt, 

 die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage und Verlauf nicht mehr 

verändert werden. 

 

Generell sind wir an einer koordinierten Erschließung des B-Planes sehr interessiert. Für den rechtzeitigen 

Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den 

Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 

Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie 

möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

 

Bitte stellen Sie uns die Ausbaupläne (Parzellierungspläne, Straßenbaupläne, Querschnitte usw.) in 

elektronischer Form als pdf-Datei unter der eMail-Adresse A.Lewerenz@telekom.de zur Verfügung. Die 

endgültige Ausbauentscheidung erfolgt nach interner Wirtschaftlichkeitsprüfung.  

Den Abschluss einer entsprechenden Erschließungsvereinbarung sehen wir in dem Fall als zwingend 

notwendig an. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen 

Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) 

der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen 

Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten 

werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können.  Es ist 

deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt 

der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren und einen 

Schachtschein einholen über die Internetanwendung „Trassenauskunft Kabel“ (https://trassenauskunft-

kabel.telekom.de) oder unter der Mailadresse (planauskunft.nordost@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung 

der Telekom ist zu beachten. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

i.A. 
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Sehr geehrter Herr Brümmer, 

 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 

  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-

nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 

und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.  

  

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

  

Freundliche Grüße 

  

50Hertz Transmission GmbH 

  

    

Kretschmer                                       Atzrodt 

  

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  

  
 

 
 

50Hertz Transmission GmbH 

 

 

TG 

Netzbetrieb 

 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

 

Datum 

05.02.2021 

 

Unser Zeichen 

2021-000829-01-TG 

 

Ansprechpartner/in 

Frau Froeb 

 

Telef on-Durchwahl 

030-5150-3495 

 

Fax-Durchwahl 

 

 

E-Mail 

leitungsauskunf t@50hertz.com 

 

Ihre Zeichen 

 

 

Ihre Nachricht v om 

02.02.2021 

 

Vorsitzender des Auf sichtsrates 

Christiaan Peeters 

 

Geschäf tsf ührer 

Stef an Kapf erer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sy lv ia Borcherding 

Dr. Frank Golletz 

Marco Nix 

 

 

Sitz der Gesellschaf t 

Berlin 

 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

 

Bankv erbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 

 
 

50Hertz T ra n s mi ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

 
Amt Sternberger Seenlandschaft 
Am Markt 1  

19406 Sternberg 

 

 



GASCADE Gastransport GmbH, Kölnische Straße 108-112, 34119 Kassel  

 

Amt Sternberger Seenlandschaft 
Amt für Bau u. Liegenschaften 
Herr Brümmer 
Am Markt 1 
19406 Sternberg 
  
per E-Mail an: bruemmer@stadt-sternberg.de 
 

Heiko Mehrling Tel. +49 561 934-3503 GNL-HM / 2021.00715 Kassel, 09.02.2021 
 Fax +49 561 934-2369   
Leitungsrechte und -dokumentation Leitungsauskunft@gascade.de   

 
B-Plan der Innenentwicklung Nr. 7 "Straße der DSF" der Gemeinde Dabel 
- Ihr Zeichen mit Schreiben vom 03.02.2021 - 
Unser Aktenzeichen: 99.99.99.000.00247.21 
Vorgangsnummer: 2021.00715 
 
 
Sehr geehrter Herr Brümmer, 
 
wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben. 
 
Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, 
NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. 
 
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir 
Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt 
die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein. 
 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen zu Leitungsauskünften zukünftig direkt an das kostenfreie BIL-
Onlineportal unter: https://portal.bil-leitungsauskunft.de 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Kabel und Leitungen anderer Betreiber in diesem 
Gebiet befinden können. Diese Betreiber sind gesondert von Ihnen zur Ermittlung der genauen 
Lage der Anlagen und eventuellen Auflagen anzufragen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
GASCADE Gastransport GmbH 
Leitungsrechte und -dokumentation 

 
Mehrling 

 

Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet 
werden, können Sie unserer Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnehmen. 
Diese finden Sie im Internet unter https://www.gascade.de/datenschutz. 

 

https://portal.bil-leitungsauskunft.de/
https://www.gascade.de/datenschutz


C. Anregungen und Bedenken während der öffentlichen Auslegung 

Während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 7 „Straße der DSF“ 
wurden keine Bedenken und Anregungen geäußert. 

  



D. Abwägung der vorgebrachten Anregungen und Bedenken 



D.  Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Abwägung der vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken Abwägung der abwägungserheblichen Anregungen und Bedenken 

 

Keine Einwände 



 
 

 



Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken Abwägung der abwägungserheblichen Anregungen und Bedenken 

 
Landkreis Ludwigslust-Parchim 
 

 
Stellungnahme wird überarbeitet 



Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken Abwägung der abwägungserheblichen Anregungen und Bedenken 

 

Bezugnehmend auf § 31 (1) des Straßen- und Wegegesetzes Mecklenburg 
Vorpommern wurden die Baugrenzen so angeordnet, dass bauliche Anlagen 
im Sinne der Landesbauordnung M-V in einer Entfernung von 20 m, gemessen 
zum äußeren Rand der befestigten Fahrbahn errichtet werden dürfen. 

 



Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken Abwägung der abwägungserheblichen Anregungen und Bedenken 

 

Für die im Geltungsbereich des Bebauungsplan befindlichen Waldflächen wird 
durch die Gemeinde Dabel ein Antrag auf Waldumwandlung bei der 
zuständigen Forstbehörde gestellt. In diesem Zusammenhang werden durch 
die Gemeinde Standortalternativen für Ausgleichsflächen zur 
Waldumwandlung dargestellt. Der Umfang der Ersatzmaßnahme wird anhand 
einer Waldbilanz bestimmt. 

 



 

 

 



 

 

 



Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken Abwägung der abwägungserheblichen Anregungen und Bedenken 

 

Keine Anregungen und Bedenken. Im Bebauungsplan Text (Teil B) wird auf 
die die Mitteilungspflicht über schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten 
hingewiesen. 

 



 

 

 



Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken Abwägung der abwägungserheblichen Anregungen und Bedenken 

 

Zu den eingereichten Unterlagen wurde keine Stellungnahme abgegeben. 

 



Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken Abwägung der abwägungserheblichen Anregungen und Bedenken 

 

Keine Bedenken. 

 



Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken Abwägung der abwägungserheblichen Anregungen und Bedenken 

 

Keine Einwände 

 



Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken Abwägung der abwägungserheblichen Anregungen und Bedenken 
Im Geltungsbereich des Plangebietes befinden sich Versorgungsleitungen der 
Wemag. Die vorhandenen Leitungen sind bei der weiteren Planung zu 
berücksichtigen.  



 
 



Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken Abwägung der abwägungserheblichen Anregungen und Bedenken 

 

Im Geltungsbereich des Plangebietes befinden sich Versorgungsleitungen der 
Hanse Gas GmbH. Die vorhandenen Leitungen sind bei der weiteren Planung 
zu berücksichtigen. 

 



 

 

 



Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken Abwägung der abwägungserheblichen Anregungen und Bedenken 

 

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine Einwände. Die Herstellung von 
Trassen mit ausreichend breiten Leitungszonen wurde als Festsetzung im 
Bebauungsplan aufgenommen. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken Abwägung der abwägungserheblichen Anregungen und Bedenken 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich keine von de 50Hertz 
Transmissions GmbH betriebenen Leitungen. 

 



Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken Abwägung der abwägungserheblichen Anregungen und Bedenken 

 

Anlagen der Gascade Gastransport GmbH, WinGas GmbH NEL Gastransport 
GmbH sowie Opal Gastransport GmbH & Co. KG befinden sich nicht im 
Plangebiet.  

 



Plau am See, den 01.06.2021 
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